
 

Bankverbindung:  Öffnungs-/Trainingszeiten: 
VR Bank eG Steinlach-Wiesaz-Härten Donnerstag (Jugend)   18 30 – 20 00 Uhr 
IBAN: DE42640618540041649001  Samstag (Großkaliber)   13 30 – 16 30 Uhr 
BIC: GENODES1STW  Donnerstag (Kleinkaliber)   18 30 – 20 00 Uhr 

Homepage: www. sv-ofterdingen.de 
Mössinger Str.21; 72131 Ofterdingen; Steuernummer 86167/18803 

 Schützenverein  

 Ofterdingen 1927 e.V. 

Mietvertrag 

zwischen dem Schützenverein Ofterdingen  

und 

 

Frau/Herr …………………………………………………………… 

Adresse …………………………………………………………… 

Telefon …………………………………………………………… 

Für den Saal im Schützenhaus vom ………… bis ……………. 

Mietkosten pro Wochenende 300 EUR     ……………………€ 

Küchenbenutzung 50 EUR      ……………………€ 

Verbrauchskostenpauschale 50 EUR pro Miete    ……………………€  

(NK Strom, Wasser, Verbrauchsmaterial) 

Heizkostenpauschale 50 EUR pro Miete    ……………………€ 

(in der Zeit 01.10.-31.03.) 

Gesamt:         ……………………€ 

Davon Steuer 19% MWST.      ……………………€ 
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  -Seite 2 zu Saal-Mietvertrag- 

Die Miete ist spätestens 1 Woche vor Mietbeginn auf unten angegebenes Konto zu 
überweisen.  

Bei einer Stornierung sind folgende Gebühren fällig: 

bis 6 Wochen vor Anmietung  30 % 

bis 4 Wochen vor Anmietung  50 % 

bis 2 Wochen vor Anmietung  75 % 

Kleiner 2 Wochen ist der komplette Betrag fällig. 

Bei Stellung eines alternativ-Mieters kann auf die Stornierungsgebühr verzichtet 
werden. 

Die Preise verstehen sich bei Selbstreinigung und Müllentsorgung. 

Alle Preise inklusiv Mehrwertsteuer. 

Die Heizkostenpauschale ist vom 01.10. bis 31.03. zu entrichten, bei entsprechend 
kühler Witterung außerhalb dieses Zeitraumes kann bei Bedarf Heizung auch fällig 
werden. 

Die beiliegende Haus- und Vermietungsordnung ist Bestandteil des Mietvertrages! 

Kaution beträgt 150 EUR und ist am Tag der Schlüsselübergabe bar zu 

entrichten. 

 

 

Mieter/in …………………….….   Vermieter/in …………………………… 

  Datum/Unterschrift     Datum/Unterschrift 

Kaution erhalten am: ……………………………………/..………………………………… 

Kaution zurückbezahlt am: ………………………………/………………………………… 



 

Bankverbindung:  Öffnungs-/Trainingszeiten: 
VR Bank eG Steinlach-Wiesaz-Härten Donnerstag (Jugend)   18 30 – 20 00 Uhr 
IBAN: DE42640618540041649001  Samstag (Großkaliber)   13 30 – 16 30 Uhr 
BIC: GENODES1STW  Donnerstag (Kleinkaliber)   18 30 – 20 00 Uhr 

Homepage: www. sv-ofterdingen.de 
Mössinger Str.21; 72131 Ofterdingen; Steuernummer 86167/18803 

 Schützenverein  

 Ofterdingen 1927 e.V. 

Hausordnung/Vermietungsordnung Schützenhaus Ofterdingen 

Version 25.06.2018 

 

Wir erwarten, dass 

1. Beschädigungen jeder Art umgehend gemeldet werden und gegebenenfalls 
ersetzt werden. 

2. Im gesamten Gebäude das Rauchverbot eingehalten wird. 
3. Der Müll beim Verlassen des Schützenhauses selbstverständlich mitgenommen 

wird. 
4. Für eventuelle Speisereste selbst Behälter mitgebracht werden, Geschirr darf 

nicht mitgenommen werden. 
5. Sowohl der Saal als auch der Nebenraum mit Tischen und Stühlen aufgeräumt 

und gereinigt ist. 
6. Die Räumlichkeiten (Sanitärbereich nicht vergessen) bis zur Rückgabe gereinigt 

sind. 

Es gilt, dass 

1. Die Miete vorab überwiesen wird, die Kaution bar zur Schlüsselübergabe 
mitgebracht wird. 

2. Vor dem Mietverhältnis der Vermieter mit der Mieterin/dem Mieter eine 
Hausbegehung macht und einen Zeitpunkt für die Endkontrolle vereinbart wird. 

3. Die Mieterin/der Mieter den Schlüssel bei der Hausbegehung  vom Vermieter 
erhält. 

4. Nach dem Mietverhältnis der Vermieter mit der Mieterin/dem Mieter die 
vereinbarte Endkontrolle macht und dabei den Schlüssel wieder entgegen nimmt. 

5. Die Kaution nur dann zurückgezahlt wird, wenn bei der Endkontrolle festgestellt 
wird, dass zur Zufriedenheit gereinigt wurde und die Räume in einwandfreiem 
Zustand sind. 

6. Der Schützenverein im Rahmen der Vermietung keine Haftung übernimmt für 
Unfälle, persönliche Schäden und für die Garderobe. 

7. Das Betreten des Schießstandes im Gebäude, als auch der Schießbahnen im 
Freien untersagt ist. 

8. Das Abschießen von Böllern und Feuerwerk einer Genehmigung der 
Gemeindeverwaltung bedarf.  

9. Bei Verlust des Schlüssels sind die Kosten der Schließanlage fällig! 

 


